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1. Veränderte gesellschafts-
und sozialpolitische
Rahmenbedingungen

Die grundlegenden und rapiden
Veränderungen in Staat und Ge-

sellschaft wirken sich selbstverständ-
lich auch auf den deutschen Straf-
vollzug aus:

Die Globalisierung führt zu Um-
brüchen in einem bisher unbekann-
ten und unerwarteten Ausmass.
Innovation und Modernisierung er-
fassen alle gesellschaftlichen Berei-
che. Der Wegfall der ideologischen
und nationalen Grenzen führt zur
totalen Verunsicherung. Prinzipiell
alle bisher tragenden und unbestrit-
tenen Werte und Normen sind in
Frage gestellt. »Global Denken« er-
möglicht sowohl Fortschritt wie
Rückschritt – Orientierung an hu-
manen Grundwerten und sozialen
Mindeststandards, aber auch Über-
nahme inhumaner Zielvorstellun-
gen und Neudefinition von Armut
und verstärkter Ausgrenzung. »Lokal
Handeln« ermöglicht Eingehen auf
regionale und situationsspezifische
Besonderheiten, bedeutet aber auch
den zunehmenden Verzicht auf
überregionale Wertorientierungen
und verbindliche Mindeststandards.

Der weltweite Wettbewerb der Be-
triebe und Unternehmen ergreift
auch die Staaten und Gesellschaften.

Gewinnorientierung und Wirt-
schaftlichkeit bestimmen mehr und
mehr das Handeln und das Bewusst-
sein der Mitarbeiter und des Ma-
nagements – in der Wirtschaft, bei
staatlichen Organisationen, ja sogar
bei Non-Profit-Organisationen. Ef-
fektivität und Effizienz, verbunden
mit wirksamen betriebswirtschaft-
lichen Methoden, werden zu den
dominanten Erfolgsfaktoren.

Der deutsche Sozialstaat befindet
sich in einer strukturellen und nahe-
zu unlösbaren Finanzkrise. Die deut-
sche Einheit , fehlendes Wachstum
und die strukturelle Arbeitslosigkeit
haben alle Sozialleistungssysteme an
die Grenze der Insolvenz geführt.
Die demographische Entwicklung
führt zu weiteren Belastungen, für
die weder Politik noch Wissenschaft
überzeugende Lösungen anbieten
können.

2. Veränderte kriminalpoliti-
sche Rahmenbedingungen

Der Umbruch in Staat und Gesell-
schaft erfasst selbstverständlich
auch die Kriminalpolitik. Verunsi-
cherte Bürger und aggressive Medien
setzen die Politik so unter Druck,
dass ein regelrechter Wettbewerb
darüber stattfindet, wer mehr Sicher-
heit versprechen kann – unabhängig
davon, ob diese Versprechen einge-

löst werden können und möglicher-
weise zu noch mehr Verunsicherung
führen.

Das in den 70er und 80er Jahren
vorhandene Reform-Bündnis zwi-
schen der Praxis, der Wissenschaft,
dem Gesetzgeber, der Rechtspre-
chung, den Medien und rationalen
Kriminalpolitikern ist zerbrochen.
Aggressive Medien und populisti-
sche und opportunistische Politiker
bestimmen die öffentliche Diskus-
sion und das Handeln. Fach- und
Führungskräfte fühlen sich verunsi-
chert und verlassen, fachliche Min-
deststandards der Resozialisierung
geraten ins Wanken.

Wegfall der Grenzen und ver-
schärfte Gesetze führen zur Geissel
der Überlegung in den Anstalten –
menschenunwürdige Unterbrin-
gung überlagert alle gutgemeinten
Behandlungsabsichten. Weitere
Frustration von Mitarbeitern und
Gefangenen ist die Folge. Die Öffent-
lichkeit gewöhnt sich an Zustände,
die grundgesetzwidrig sind.

3. Wirkungsorientierte
Steuerung

Unabhängig von der geschilderten
Umbruchsituation und bereits seit
Jahrzehnten wissenschaftlich und in
vielen Kommissionen vorbereitet ge-
winnt in der Fachdiskussion und in
der Praxis das fachliche Ziel einer
verstärkten Wirkungsorientierung in
der ambulanten und stationären Re-
sozialisierung immer mehr an Be-
deutung. Welche Behandlungsziele
können durch welche Methoden
mit welchem Wirkungsgrad reali-

Perspektiven für den
deutschen Strafvollzug

Bernd Maelicke
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siert werden ? Was bedeuten jeweils
im Einzelfall und für die gesamte
Dienstleistungs-Organisation fachli-
che Effektivität und betriebswirt-
schaftliche Effizienz ? Kosten- und
Leistungsrechnung, Qualitätsma-
nagement, Budgetierung, Control-
ling sind nur einige Beispiele der In-
strumente der Strategie und Konzep-
tion des »New Public Management«,
das bundesweit in allen Diensten
und Einrichtungen in öffentlicher
und privater Trägerschaft eingeführt
wird .

»Outsourcing« gehört ebenso zu
diesem Programm – also die Übertra-
gung von Aufgaben auf leistungsfä-
hige und leistungsbereite Dritte. Im
Vollzug werden in nahezu allen
Bundesländern immer mehr derarti-
ger Projekte realisiert. Die JVA Neu-
münster in Schleswig-Holstein und
die teilprivatisierte JVA Hünfeld in
Hessen sind zwei gute Beispiele für
Quantität und Qualität dieses Ansat-
zes.

Das Paradigma der »Neuen Steue-
rung« stellt völlig neue Anforderun-
gen an die Vollzugsorganisation und
das Vollzugsmanagement. Die neu-
en Aufgaben erhöhen die Bedeutung
des Behandlungs- und Sicherheits-
managements auf den Abteilungen,
d.h. insbesondere der Vollzugsabtei-
lungsleiter und ihrer Stationsbeam-
ten des Allgemeinen Vollzugsdien-
stes. Die Aufgaben des TOP-Manage-
ments (Anstaltsleiter, stellv. Anstalts-
leiter und Verwaltungs-Dienstleiter)
sind im Sinne eines A-B-C-Modells
neu zu definieren und zu justieren.
Behandlungs- wie Sicherheitsma-
nagement benötigen eine perma-
nente Fortentwicklung ihrer Prozess-
qualität und ein entsprechend stark
besetztes Controlling. Gleiches gilt
für die Entwicklung und Steuerung
des Outsourcing-Konzeptes in den
Anstalten.

4. Verantwortbare Haftvermei-
dung und Haftverkürzung

Nicht nur wegen der Geissel der
Überbelegung muss aus konzeptio-
nellen und fachlichen Gründen an
der Entwicklung und Realisierung ei-
nes Gesamtkonzeptes der ambulan-
ten und stationären Resozialisierung
festgehalten werden. Behandlung
und Wiedereingliederung ist ein vie-
le Jahre anhaltender Prozess, der im

Sinne eines professionellen case-ma-
nagements von den zuständigen
Fachkräften der zahlreichen beteilig-
ten Organisationen im Rahmen ei-
nes Gesamtplanes in jedem Einzel-
fall zu steuern ist.

Kriminologisch ist unbestritten,
dass Resozialisierungserfolge nur in
der Freiheit und nicht hinter Mau-
ern wirksam und dauerhaft festge-
stellt werden können. Ambulante
Massnahmen (als Alternativen oder
nach der Entlassung) haben deshalb
eine hohe Relevanz – Vollzugsschä-
den werden durch sie vermieden, die
soziale Integration wird erleichtert,
weitere Ausgrenzung verhindert. Zu-
dem sind sie extrem kostengünsti-
ger.

Sie entlasten quantitativ und qua-
litativ den Vollzug, vermeiden »Fehl-
belegung«, haben geringere Rück-
fallquoten. Sie ermöglichen für die
»Restgruppe« der Strafgefangenen ei-
nen zielgruppenbezogenen Behand-
lungsvollzug mit verbesserten Hand-
lungsmöglichkeiten und gesteigerter
Wirksamkeit (bezogen auf Behand-
lungsprogramme und auf unver-
zichtbare Sicherheitsstandards).

Die beigefügte Übersicht »10
Schritte der kriminalpolitischen
Feldentwicklung nach der Methode
der offenen Koordination und Ko-
operation« zeigen am Beispiel des
Landes Schleswig-Holstein, wie dort
in den Jahren 1990 bis 2005 eine
derartige Programmatik realisiert
worden ist.

5. Soziale Integration oder
Ausgrenzung?

Die letzten 30 Jahre wurden durch
ein Resozialisierungskonzept im Sin-
ne einer Sozialen Strafrechtspflege
bestimmt, dass sich sowohl in der
Rechtsprechung des BVerfG wie in
den einschlägigen bundesgesetz-
lichen Regelungen durchgesetzt hat
– jeweils mit entsprechenden Mehr-
heiten in Bundestag und Bundesrat.

Dieser Konsens wurde nun durch
verschiedene Gesetzesinitiativen
gezielt aufgekündigt – Reduzierung
der Behandlungsprogrammatik, Ver-
schärfung der Strafrahmen und vor-
rangige Betonung des Sicherheitsge-
dankens sind die Reaktionen von
unter Druck gesetzten Politikern

und Parteien auf die aggressive Me-
dienberichterstattung über spekta-
kuläre Einzelfälle. Der Geist der Irra-
tionalität ist aus der Flasche, die »ge-
fühlte Sicherheit »der Bevölkerung
ist ein neuer Maßstab auch für eine
rationale Gesellschafts- und Krimi-
nalpolitik. 

Hier rächt sich eine programmati-
sche und strukturelle Vernachlässi-
gung von Opferinteressen im Kon-
zept der Sozialen Strafrechtspflege,
die dringend aufgehoben werden
muss – ohne die Richtigkeit des Re-
sozialisierungskonzepts und der Tä-
terorientierung aufzugeben. Aber es
zeigt sich auch, wie schnell markt-
und wettbewerbsorientierte Medien
und opportunistische Politiker bereit
sind, mit – berechtigten wie unbe-
rechtigten Ängsten – ihre Geschäfte
zu machen.

Jeder Straftäter, auch der Sexual-
und Gewalttäter, hat den Anspruch
auf die Perspektive der Resoziali-
sierung, der Entlassung, der Wieder-
eingliederung. Ausgrenzung durch
Freiheitsentziehung muss ultima ra-
tio bleiben, darf nicht Mittel zum

Zweck der Behauptung von politi-
scher Handlungsfähigkeit oder der
Steigerung von Verkaufsauflagen
werden.

Und da wo Behandlungsfähigkeit
und –willigkeit nicht festgestellt wer-
den können, dürfen humane Min-
deststandards auch bei einem
Höchstmaß an Sicherheit nicht ver-
nachlässigt werden. »Wegsperren«
reicht nie als Antwort im Sinne des
Grundgesetzes aus.

6. Der deutsche Strafvollzug
am Scheideweg

Es ist deutlich, dass eine Richtungs-
Vergewisserung erforderlich ist:

Bekennt sich die deutsche Gesell-
schaft zu ihrem im Grundgesetz
verankerten Menschenbild, das im
Konzept der Sozialen Strafrechtspfle-
ge und im »Angebots- und Chancen-
vollzug« seinen Niederschlag findet?
Nehmen Politiker, Parteien und Me-
dien ihre daraus resultierende auf-
klärende und integrierende Verant-
wortung wahr?
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Verantwortbare Haftvermeidung/Haftverkürzung

10 Schritte der kriminalpolitischen Feldentwicklung nach der
Methode der offenen Koordination und Kooperation

1. Externe Begutachtung
• des Systems des Strafvollzugs
• der Sozialen Dienste der Justiz
• der Freien Straffälligenhilfe
• der externen Dienstleister

2. Befragung von
• Fach- und Führungskräften von 1.
• von Richtern und Staatsanwälten
• von Rechtsanwälten, e.a. Mitarbeitern, Angehörigen
• von Betroffenen
zur Ist-Analyse und zu Vorschlägen und Empfehlungen

3. Masterplan zur Umsetzung und Feldentwicklung

4. Bildung von Projektgruppen und Fachkommissionen

5. Koordinierte Programmentwicklung für Aus- und Fortbildung
der Fach- und Führungskräfte, Richter und Staatsanwälte etc.

6. Koordinierte Personalentwicklung

7. Gestaltung der rechtlichen, finanziellen und organisatorischen
Rahmenbedingungen

8. Exemplarische Projektentwicklung

9. Controlling und Fortschreibung

10. Öffentlichkeitsarbeit, Marketing
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Haben auf Bundes- und Länder-
ebene die zuständigen Politiker, Ex-
perten und Fach- und Führungskräf-
te die Kraft, an der Realisierung des
fachlich unbestrittenen Konzepts
der ambulanten und stationären Re-
sozialierung (mit gleichwertiger Op-
ferperspektive) festzuhalten, es fort-
zuentwickeln und die dafür notwen-
digen rechtlichen, materiellen und
politischen Rahmenbedingungen zu
gewährleisten?

Oder wird angestrebt bzw. billi-
gend in Kauf genommen, dass Ab-
stand genommen wird vom Konzept
der sozialen Integration, dass (ver-
meintliche) Sicherheit mit der Folge
der Ausgrenzung und Stigmatisie-
rung das neue Leitbild wird? Die Bei-

In NK 2-2005 hat Hannelore Maeli-
cke einen Nachruf auf Helga Einse-

le geschrieben. Dieser Beitrag wurde
im Oktober als Vortrag auf dem 30-
jährigen Jubiläum des Mutter-Kind-
Heimes der JVA Frankfurt des Ver-
eins für Kinder von Trennungswai-
sen gehalten. 

Wenn man die letzten 50 Jahre
überblickt, so gehört Helga Einsele
zu den wenigen Persönlichkeiten,
die in der Öffentlichkeit positiv mit
dem Thema Strafvollzug in Verbin-
dung gebracht wurden und dies
auch weiterhin werden. Sie hat sich
ein Leben lang mit dem Programm
eines »Strafvollzugs der positiven Zu-
wendung« identifiziert und zu Wort
gemeldet – und sie fand in den Me-
dien und bei den Bürgern überwie-
gend Verständnis und Unterstüt-
zung. Was sind die Gründe dafür –
was können wir von Helga Einsele
lernen?

Bei einer solchen Fragestellung
muss deutlich getrennt werden zwi-
schen dem Einzigartigen und Per-
sönlichkeitsspezifischen, dass sich
mit dem Lebensweg und den Wir-
kungen von Helga Einsele verbindet
und demVerallgemeinerbaren, Über-

blem für einige ihrer Nachfolger im
Amt der Gefängnisdirektorin.

Am 4. November 1947 begannen
für Helga Einsele »fast 28 Jahre einer
totalen Inanspruchnahme durch
den Beruf mit den oft erschüttern-
den Schicksalen von Frauen« und –
wie sie es lapidar ausdrückte –
»durch eine Reihe von meiner Mei-
nung nach dazugehörenden politi-
schen Nebentätigkeiten«. Ähnlich
wie Radbruch nannte sie dieses Le-
ben ein »entpersönlichendes Klos-
terleben« – aber, wie sie anfügt »vor
allem geformt durch die Beziehung
zu einer im hohen Maß verpflich-
tenden und in enger Verbindung
mit nahe stehenden Mitarbeiterin-
nen zu erfüllenden Aufgabe«. 

Übrig blieb damals (im Jahr 1947)
»das Heimweh nach dem Gefährten
in Österreich und eine vom schlech-
ten Gewissen überschattete Verbun-
denheit mit einem kleinen Mäd-
chen, das mehr und mehr zur Part-
nerin wurde« – und dies bis zu ihrem
Tod im begnadeten Alter von 94 Jah-
ren. Wie bereits erwähnt, ist diese
partnerschaftliche Mitwirkung unter
anderem deutlich nachzuverfolgen
in den zahlreichen Veröffentlichun-

gen von Helga Einsele, an denen
Frau Nele Löw-Beer hilfreich unter-
stützend mitgewirkt hat. 

Ihr »Leben um der Überzeugung
willen«, ihr »Schwimmen gegen den
Strom«, ihre reformerischen Akti-
vitäten in der Vollzugsanstalt für
Frauen – all dies ist immer wieder be-
schrieben und gewürdigt worden
und soll deshalb an dieser Stelle
nicht wiederholt werden. Ihre Wir-
kungen halten auch 30 Jahren nach
dem Ausscheiden aus dem aktiven
Dienst immer noch an – ihre kon-
zeptionellen und vollzugspoliti-
schen Vorstellungen und Forderun-
gen sind noch lange nicht erfüllt!
Und erst recht nicht ihr Ruf und der
ihres Lehrers Radbruch nach etwas
Besserem als dem Strafrecht oder
nach einer strukturellen Reduzie-
rung der Zahl der U- und Strafgefan-
genen bei gleichzeitigem Ausbau
von ambulanten Behandlungs- und
Wiedereingliederungsangeboten.

Viele ihrer Ideen und Projekte
sind sogar gefährdet – so sind z.B. die
Zahlen des offenen Vollzuges und
der vorzeitigen Entlassung rückläu-
fig, Personal wird abgebaut, für am-
bulante Dienste und Nachsorgeein-
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spiele in den USA und in Russland
zeigen die Folgen: explodierende
Gefangenenzahlen, steigende Kos-
ten, kein Rückgang der Kriminalität.,
Angst vor den im Vollzug nur ver-
wahrten und zur Entlassung anste-
henden Gefangenen.

Die Diskussion über die Beibehal-
tung der Bundeszuständigkeit für die
Gesetzgebung für den Strafvollzug
oder über ihre Verlagerung auf die
Länder wird eine Nagelprobe für die-
se Richtungsentscheidung werden:
bleibt es bei der gesamtgesellschaft-
lichen Verantwortung und bei einer
fachlichen Integration in ein Ge-
samtkonzept der Strafrechtspflege
(mit einer Bundeszuständigkeit für
StGb, StPO, JGG, KJHG, StVollzG, U-

HaftVollzG, JugendVollzG etc) –
oder wird diese Schwerpunktsetzung
und fachliche und systematische In-
tegration aufgegeben und 16 ver-
schiedenen Länderregelungen über-
lassen?

Die Schritte der kriminalpoliti-
schen Feldentwicklung sind noch
lange nicht am Ziel angekommen,
werden es nie sein, müssen ständig
modifiziert und fortentwickelt wer-
den. Rückschläge und Fehlentwick-
lungen sind nicht zu vermeiden –
dürfen aber nicht zur Orientierungs-
losigkeit oder zu populistischen
Anpassungen verleiten. Die »Wir-
kungsorientierte Steuerung« wird
mehr und mehr Effizienz und Effek-
tivität ermöglichen.

Wo aber sind die opinion-leader,
die ihre gesamtgesellschaftliche Ver-
antwortung rational wahrnehmen
und Geduld und Stärke mitbringen,
diese schwierigen Innovations- und
Modernisierungsprozesse abzusi-
chern?

Perspektiven für den deutschen
Strafvollzug: mühsame Feldentwick-
lung in kleinen Schritten oder Aus-
grenzungs-Strategie nach amerikani-
schem Muster ?

Bernd Maelicke gehört zu den Herau-
gebern dieser Zeitschrift und lehrt als
Hochschullehrer an der Universität
Lüneburg

tragbaren und Erlernbaren, das als
Richtschnur für andere – professio-
nell oder ehrenamtlich Tätige – gel-
ten kann. Als Person ist Helga Einse-
le ist nur erklärbar durch Verlauf
und Historie des 20. Jahrhunderts,
das sie nahezu vollständig erlebt
und erlitten hat, durch ihr Eltern-
haus, ihre Erfahrung als Mädchen
in Jungenschulen, ihre Begegnung
mit Gustav Radbruch, ihre »neuen
Erfahrungen« in den USA, durch
das Berufsverbot im Dritten Reich,
ihre »Lebensentscheidung« für den
Frauenvollzug, ihr lebenslanges po-
litisches Engagement, ihre wissen-
schaftlichen und publizistischen Tä-
tigkeiten. In ihrer vergriffenen Bio-
grafie »Mein Leben mit Frauen in
Haft« – sie selbst bezeichnet dieses
eindrucksvolle Werk als »Nieder-
schrift« (hier ist deutlich die Hand-
schrift ihrer Tochter Nele Löw-Beer
zu erkennen) – und in der Fest-
schrift zu ihrem 80. Geburtstag wird
deutlich, dass hier eine Frau über
viele Jahrzehnte hinweg Hand-
lungsmaximen und humane Maß-
stäbe gesucht, gelebt und gesetzt
hat, die für nahezu alle ihre Mit-
streiterinnen und Mitstreiter hohe,
teilweise allzu hohe Anforderungen
darstellen. Dies wurde auch ein Pro-

Helga Einsele und ihre kriminalpolitischen
Wirkungen in der Öffentlichkeit

Bernd Maelicke
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